
Nadelstichverletzung –

Welche Leistung übernimmt die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (bgw)?

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

beruflich bedingte Nadelstichverletzungen sind in der täglichen Praxis keinesfalls selten. 
Spätestens nach einer potentiell kontaminierten Stichverletzung stellt sich neben anderen 
Maßnahmen die Frage nach dem erforderlichen Labor-Untersuchungsprogramm sowie 
nach der Kostenübernahme für bestimmte Leistungen durch die Berufsgenossenschaft.

Um sowohl für Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für uns Sicherheit zu 
schaffen, haben wir bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege 
(bgw) eine Auskunft zum Untersuchungsprogramm „Regeluntersuchung bei 
kontaminierter Nadelstichverletzung“ eingeholt (Stand Oktober 2007).

Das erstellte Untersuchungsprogramm der bgw finden Sie auf der Rückseite dieses 
Schreibens, in dem die unterschiedlichen Vorgehensweisen übersichtlich dargestellt sind.

Bitte geben Sie bei Einsendung in unser Labor unbedingt auch den Unfalltag, den 
Arbeitgeber sowie falls vorhanden das Aktenzeichen an.

Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen Ihre Praxisbetreuerin oder die Ärzte unseres 
Labors gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Labor Dr. Schubach und Kollegen
Medizinisches Versorgungszentrum

. 
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